Alle Rechtsvorschriften, Befugnis auf einem
die Jagdwesen betreffen bestimmten Gebiet

Jagd auszuliben
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: BGB
Tierschutzgesetz

Waffengesetz

Tierseuchengesetz ’
Fleischhygienegesetz

/

\

/

l

/
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Bundesjagdgesetz
/

Saarl. Jagdgesetz

Saarl. Naturschutzgesetz




BGB und Jagd ?

o Wild ist ,,herrenlos*

e Notwehr

* Notstand

« Schadensersatzanspriche
o Pachtvertrage

o Erbrecht
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Das Jagdrecht ist die ausschliel3liche Befugnis auf einem
bestimmten Gebiet wildlebende Tiere, die dem Jagdrecht
unterliegen (Wild) zu hegen, und sie die Jagd auszutlben
und sie sich anzueignen. Mit dem Jagdrecht ist die Pflicht
zur Hege verbunden.

_—
o
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Wild

 Tierarten, die Jagdrecht unterliegen
e 8 2 BJG erganzt durch Landesgesetze
« Wild ist nach BGB herrenlos

e Herrenlosigkeit wird durch die Aneignung,
d.h. die rechtmaliige Inbesitznahme
beendet. Durch die Begrindung der der
Sachherrschaft und dem Willen wird
Eigentum begrindet.
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Jagdausubung




D
Anerkannten Grundsatze
deutscher Waidgerechtigkelit

Wild unnaotige Qualen ersparen

Wild eine Chance geben

Wild als Mitgeschopf der Natur achten
Verhalten des Jagers gegentber Mitjagern
Verhalten des Jagers in der Offentlichkeit




D>
Niederschlag der Tierschutzgedankens
Im Jagdgesetz?

 Vorschrift bezluglich Hunde auf der Jagd
§ 27 SJG: Brauchbarkeit von Jagdhunden

« Wildfolge

o Sachliche (zeitliche) Verbote
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Hundeparagraph (827 SJG)

e Zur Nachsuche duarfen nur brauchbare Jagdhunde
verwandt werden.

e ZU Jeder Such-, Stober-, Drlck- und Treibjagd
sowle der Jagd auf \Wasserwild und
Waldschnepfen mussen gentigend brauchbare
Jagdhunde zur Nachsuche mitgefthrt und
verwandt werden.
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Jagdbehorden

e QOberste Jagdbehorde

- auf Landesebene

- Ministerium fur
Umwelt

- Beratung durch
Landesbeirat

fur Landschaft

Unteren Jagdbehdrden
auf Kreisebene

Landratsamt,
Stadtverwaltung

Beratung durch
Kreisjagdbeirat und
Kreisjagdberater
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D>
Vereinigung der Jager des Saarlandes
(VJS)

o Kaorperschaft des 6ffentlichen o Abnahme Jagerpriufung
Rechtes
(wie Jagdgenossenschaft u. e Abnahme Falknerpriifung

LBG)

 Abnahme Jagdaufseh Uf
e Unterliegt Aufsicht der obersten nanme Jagdautsenerprutung

Jagdbehord
AplEoE . Besé?]tigléng der Brauchbarkeit von
J
. Mitgliedschaft freiwillig agahunden
- » Erarbeitung von Musterentwiirfe flr
* Hoheitliche Aufgaben Jagdpacht und Wildfolgevertragen

o Abschussplane / Abschussmeldungen
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Jagdrecht / Jagdaustbungsrecht

Jagdrecht: Jagdausubungsrecht

e Untrennbar mit Grund | | Steht dem JAB zu
und Boden verbunden ° Jagdrecht darf nur in

o Steht dem Jagdbezirken ausgeuibt
Grundeigentlimer zu werden

« Kann nicht verpachtet '« Kann verpachtet
werden werden

©by AJN Grafinthal



Eigenjagdbezirke

8 7 BJG, 85 SJG

Zusammenhangende Grundflachen mit einer land-,
forst-, oder fischereiwirtschaftlich nutzbaren Flache
von /5 Hektar an, die Im Eigentum einer Person
oder einer Personengemeinschaft stehen, bilden
einen Eigenjagdbezirk.
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Gemeinschaftliche Jagdbezirke
§ 8 BJG, §6 SJG

Alle Grundstticke einer Gemeinde, die nicht zu einem
Eigenjagdbezirk gehdren, bilden einen gemeinschaftlichen
Jagdbezirk. Die Mindestgrolie betragt 150 ha, wobel mindestens
75 ha zusammenhangende Grundflache sein missen, auf

denen die Jagd ausgelibt werden darf. Beil der Berechnung der
Mindestgroiie sind auch die Grundflachen mitzuzahlen, auf
denen die Jagd ruht.




Jagdausubungsberechtigter

Eigenjagdbezirk
* Eilgentimer
 Jagdpachter
e Benannter

Gemeinschaftlicher
Jagdbezirk

 Jagdgenossenschaft
 Jagdpachter
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Jagdgenossenschaft

 Alle Eigentimer bejagbarer Grundflachen
eines gemeinschaftlichen Jagdbezirkes

e Grundsatzlich Zwangsmitgliedschaft

« Korperschaft des 6ffentlichen Rechtes
(Satzung, Jagdvorsteher, Jagdkataster)

» Beschlussfassung durch Mehrheit der
anwesenden oder vertretenen Jagdgenossen

und Mehrheit deren Grundflache
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D
Nutzungsmoglichkeiten eines

gemeinschaftlichen Jagdbezirkes

* Verpachtung

 Selbstnutzung durch angestellte Jager

o Auf Antrag mit Genehmigung der UJB
ruhen lassen
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Moglichkeiten der Verpachtung

» Versteigerung
* Freithandvergabe

 Verlangerung des bestehenden
Pachtvertrages
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Jagdpacht

>

« Jagdpachtfahigkeit
« Unteilbarkeit des Jagdsaustibungsrechtes
1 Pachter darf maximal 1000 ha pachten

( gilt entsprechend fur Jagdgaste mit entgeltlichem
Jagderlaubnisschein)

e Bis 150 ha Grofe maximal 2 Pachter, je
weltere angefangene 100 ha ein Weiterer

« Schriftform zwingend
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— N
sesncige nselstncige

==) Jagen alleine ==> Jagen in Begleitung

Jagderlaubnisschein /

\

/ \ Jagdausiibungs-

Bestatigter
Jagdaufseher

wie noch Péchter wie insgesamt Pachter
zugelassen sind zugelassen sind
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Jagdaustibende Personen

 Jagdausubungsberechtigte

EJB: Besitzer, Pachter, Benannter
GJB: Genossenschaft, Pachter

e Jagdgaste

selbstandiger Jagdgast
unselbstandiger Jagdgast

» Bestatigte Jagdaufseher
» Angestellte Jager
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Jagdscheinarten

 Jahresjagdschein (1 oder 3 Jagdjahre)
e Tagesjagdschein

o Jahresjagdschein fur Jugendliche
 Falknerjahresjagdschein
 Falknerdreljahresjagdschein
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Losen des 1. Jagdscheines

e Jagerprufungszeugnis
o Jagdhaftpflichtversicherung
( 500.000,-€ Personen; 50.000,-€ Sachschaden)

e Personalausweis
e 2 Passhilder
 Polizeil. Fihrungszeugnis (intern)

e Geld
(Geblhr, Jagdabgabe)
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D>
Zwingende Versagungsgrunde fur
Jagdschein

e Unter 16 Jahre
* Fehlende Zuverlassigkeit
* Fehlende korperliche Eignung
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NS
Inhalt des Jagdschutzes (BJG)

Schutz des Wildes insbesondere vor:
1. Wilderern,
2. Futternot und Wildseuchen
3. wildernden Hunden und streunenden Katzen
4. Sorge um die Einhaltung der zum Schutze des
Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften
5. Sorge fur die Einhaltung tierschutzrechtlicher
Vorschriften (nach SJG).
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Jagdschutzberechtigte

 Jagdausubungsberechtigte
» Bestatigte Jagdaufseher

e Revierforster
 Polizeivollzugsbeamte
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Besonderen Befugnisse der
Jagdschutzberechtigten

e Personenfeststellungsrecht

= Wilderern (Straftater)

= Personen, die gegen jagdrechtliche Vorschriften verstoen
(Ordnungswidrigkeit)

VerstoRR gegen Wildfolge, Hundeparagraph, sachliche Verbote

e Abnahmerecht

Wild, Teile davon, Jagd-, Fang- oder sonstige zur Jagd
geeignete Gerate, Hunde, Greifvogel, Frettchen
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Totungsrecht Hunde / Katzen

Hunde Katzen

Toten von Hunden Ist

grundsatzlich  verboten. In

Ausnahmefallen kann e

Ortspolizeibehérde MaRnahmen Grundsatzliches

anordnen, um das weitere Totungsverbot

wildern eines Hundes zu =

verhindern.

Privilegierte Hunde gelten nicht als
wildernd, wenn diese Im
Einsatz oder der Ausbildung
sind und entsprechend
gekennzeichnet sind.
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Qualifizierte bestatigte
Jagdaufseher

o Bestatigte Jagdaufseher, die Berufsjager
oder forstlich ausgebildet
(Hochschuldiplom) sind

e Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft

e Rechten und Pflichten eines Polizeibeamten
(Dienstbezirk, jagdrechtliche VVorschriften)

* Erweltertes Durchsuchungs- und
Festnahmerecht
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Jagdwilderel
§ 292 StGB

Wer vorsatzlich unter Verletzung fremden Jagdrechtes

oder Jagdausubungsrechtes

1. dem Wild nachstellt, es fangt, erlegt oder sich oder
einem Dritten zueignet oder

2. eine Sache die dem Jagdrecht unterliegt, sich oder
einem Dritten zueignet, beschadigt oder zerstort,

wird mit Frelheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.
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Straftaten stGB

Jagdwilderel

Diebstahl

Unterschlagung

Sachbeschadigung (Hochsitz, Hund..)
Schonzeitvergehen

Unerlaubtes Flihren von Waffen

Wirbeltier ohne verninftigen Grund Schaden, Leiden,
Schmerzen zuflgen

©by AJN Grafinthal



Jedermannsrecht
§ 127 StPO

Wird jemand auf frischer Straftat betroffen
oder verfolgt, so ist, wenn er der Flucht
verdachtig iIst oder seine Identitat nicht
sofort festgestellt werden kann, jedermann
befugt, 1thn auch ohne richterliche
Anordnung vorlaufig festzunehmen.
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Notwehr
(§ 32 StGB)

Notwehr ist diejenige Verteidigung, die erforderlich
ISt, einen gegenwartigen rechtswidrigen Angriff von
sich oder einem anderen (Nothilfe) abzuwehren.

Wird ein Angriff, der sich gegen einen Dritten richtet,
In Notwehr abgewehrt, so reden wir von Nothilfe.
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Notwehr

Verteidigung

Leben
Gesundheit
Freiheit
Eigentum
Ehre
Jagdausubungsrecht
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Notstand

Notwehrahnliche Situation, bei der Gefahrensituation nicht von
Person, sondern von Sache oder Umstand ausgeht.

Rechtfertigender Notstand
§ 34 STGB:

Wer in einer gegenwartigen, nicht anderes
abwendbaren Gefahr fur Leben, Freiheit,
Ehre, Eigentum oder ein anderes
Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr
von sich oder einem anderen abzuwehren,
handelt nicht rechtswidrig, wenn bei
Abwagung der widerstreitenden
Interessen, namentlich der betroffenen
Rechtsguter und des Grades der ihnen
drohenden Gefahren, das geschutzte
Interesse das beeintrachtigte wesentlich
Uberwiegt.

Entschuldigender Notstand
8§ 35 STGB:

Wer in einer gegenwartigen, nicht anders
abwendbaren Gefahr fir Leben, Leib oder
Freiheit eine rechtswidrige Tat begeht, um
die Gefahr von sich, einem Angehdrigen
oder einer anderen ihm nahestehenden
Person abzuwenden, handelt ohne Schuld.
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Definition: Schaden, der durch Wild verursacht wurde

Ersazpficht
N
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Keine Wildschadensersatzpflicht

« Grundstlcken, auf denen die Jagd nicht
ausgeubt werden darf

o Geschadigte zerstort Abwehrmafinahmen
des Ersatzpflichtigen

 Nicht ortstiblich geschutzte Sonderkulturen
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Jagdschaden

e Schaden an Grundstiicken verursacht durch
mifllbrauchliche Jagdaustbung

o JAB ist ersatzpflichtig auch flr seine Gaste
und Helfer
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Wildschadenersatzverfahren

Wildschaden ?: Schéaden durch ,,Wild* verursacht Ja

Wer hat Schaden verursacht? Schalenwild, Wildkaninchen, Fasan?: Ja
!

Woran entstand der Schaden? Grundstick und dessen Erzeugnisse?: Ja

Ersatzpflichtiger Wildschaden? Ja

Anmeldung: Binnen zwei Woche bei Ortsgemeinde (Burgermeister)
v

Ortstermin: Ziel der gitlichen Einigung

d —~

Gutlichen Einigung Keine gutliche Einigung:
Niederschrift Wildschadenschatzer: Gutachten
v

v Birgermeister: Vorbescheid

Betroffenen: Klage bei Amtsgericht
binnen Notfrist von
2 Wochen





Wildschadenersatzverfahren

Wildschaden ?:		Schäden durch „Wild“ verursacht	Ja

 

 

Wer hat Schaden verursacht? 	Schalenwild, Wildkaninchen, Fasan?: 	Ja

 

 

Woran entstand der Schaden?	Grundstück und dessen Erzeugnisse?:	Ja

 

 

Ersatzpflichtiger Wildschaden?				Ja

 

 

 

Anmeldung: 	Binnen zwei Woche bei Ortsgemeinde (Bürgermeister)

 

 

Ortstermin:	Ziel der gütlichen Einigung

 

 

 

Gütlichen Einigung		Keine gütliche Einigung:

 

 

Niederschrift			Wildschadenschätzer: 	Gutachten

 

				

				Bürgermeister: Vorbescheid

						

            			

				 Betroffenen: 	Klage bei Amtsgericht 					binnen Notfrist von  

					   2 Wochen

 

 

 
















Abschul3plan

e Rotwild und Damwild In
Bewirtschaftungsgebieten,

« Kontrolle durch Abschschufmeldung
(vierteljahrig), Streckenliste (jahrlich)

e Untertellt nach Art, Geschlecht und Alter
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Stationen eines Abschul3planes

Jagdpachter

Einvernehmen

8. April

VJS

©by AJN Grafinthal

Verpéachter

Hegegemeinschaft

Einvernehmen

Kreisjagdbeirat

>



Wildfolge

BJG: Schriftform vorgeschrieben

SJG: ,,Gesetzliche* Wildfolge niedergeschrieben,
»vereinbarte* Wildfolge zwischen
benachbarten JAB bedurfen der Schriftform
und durfen nicht hinter der gesetzlichen
Wildfolge zurtickbleiben
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Gesetzliche Wildfolge

©by AJN Grafinthal

/

Wild
/ W
. . Nicht In
In Sichtwelte Sichtweite

niedergetan

niedergetan

N



/7>
Wildfolge In befriedeten
Bezirken

Friedhofe
Alle befriedete Bezirke kraft VA

Bundesautobahnen

Gebaude, Hofrdume, Hausgarten

Tiergehege und Zoos
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Ortliche Einschréankungen

e Ortliches Verbot (ROSL, Jagd verboten)
* Befriedete Bezirke (Jagd ruht)

» Befriedung aus ethisch moralischen
Grinden

 Jagd in Naturschutzgebieten
e Jagernotweg
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Ortliche VVerbote
8 20 BJG

An Orten, an denen die Jagd nach den
Umstanden des einzelnen Falles die
Offentliche Ruhe, Ordnung oder Sicherheit

storen oder das Leben von Menschen
gefahrden wirde, darf nicht gejagt werden.
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Befriedete Bezirke
Kraft Gesetz

e Gebaude,
Hofrdume und

unmittelbar an Behausung anstol3ende
eingefriedete Hausgarten

e Friedhofe
e Tiergehege und Zoos
e Bundesautobahnen
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Befriedete Bezirke
Kraft Verwaltungsakt

» Offentliche Anlagen
 Naturschutzgebiete

 Vollstandig eingefriedete Grundflachen

gegen Zutritt von Menschen abgeschlossen
Eingénge absperrbar und keine Einspriinge besitzen

e Geschlossene Gewasser

einschliel3lich Inseln
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Aneignungsrecht
In befriedeten Bezirken

Grundstickseigentimer

e Befriedete Bezirke
kraft Gesetz aul3er
Friedhofe

Jagdausubungsberechtigte

o Befriedete Bezirke kraft
Verwaltungsakt und
Friedhofe
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Befugnisse des Eigentimers von
befriedeten Bezirken

Haarraubwild und Wildkaninchen
e Fangen
e Toten

e Aneignen

Weitere Jagdhandlungen (OJB) und
Schusswaffengebrauch kann erlaubt werden
(SchieRerlaubnis, Haftpflichtversicherung)
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Zeitliche Beschrankungen

Jagd- und Schonzeiten

Nachtjagdverbot
(sachl. VVerbot)
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Jagd- und Schonzeiten

Jagdzeiten: Bundesjagdzeitenverordnung
 Wild ohne Jagdzeit: (ganzjahrig geschont)
« Wild ohne Schonzeit: (ganzjahrig bejagbar)
« Wild mit Jagd- und Schonzeiten
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Folgen Schonzeitmissachtung

o Ganzjahrig geschonte Art erlegen: Straftat

o Zur Aufzucht notwendiges Elternteil
erlegen: Straftat

o Wild mit Jagd- und Schonzeiten auf3erhalb
Jagdzeit erlegen: Ordnungswidrigkeit
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Nachtjagd

Nachtjagdverbot (sachl. Verbot):

Die Jagd zur Nachtzeit nach BJG ist
erlaubt auf:
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Sachliche Verbote BJG /SJG

Wild unndtige Qualen ersparen Dem Wild eine Chance geben
Es ist verboten: Es ist verboten:

mit Schrot, Posten aufSchalenwild zu
schiel3en; ausgenommen der aus Sicherheitsgriinden
ausgerhrte Fangschuf3

. in Notzeiten Schalenwild in einem Umkreis von
200 Metern von Fltterungen zu erlegen;

« aufRehwild und Seehunde mit : : :
Biichsenpatronen zu schieRen, deren »  Gesellschaftsjagden in Notzeiten durchzu-

Auftreffenergie auf 100 m (E 100) weniger als fahren;
1000 Joule betragt;

*  Wild aus Luftfahrzeugen, Kraftfahrzeugen oder
maschinengetriebenen Wasserfahrzeugen zu

. auf alles tibrige Schalenwild mit

Blichsenpatronen unter einem Kaliber von 6,5 erlegen;

mm zu schiel3en; im Kaliber 6,5 mm und

dartber mussen die Buchsenpatronen eine . auf Wild mit halbautomatischen oder

Auft(;effenergz|80%u3 1O|O rr? (bE 100) von automatischen Waffen, die mehr als zwei

TS S oule haben, Patronen in das Magazin aufnehmen konnen, zu
schiel3en;

. auf Wild mit Pistolen oder Revolvern zu
schiel3en, ausgenommen im Falle der Bau- und
Fallenjagd sowie zur Abgabe von
Fangschussen, wenn die Mundungsenergie der
Geschosse mindestens 200 Joule betragt;
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Versicherungen auf der Jagd

>

Jagdhaftpflicht-
versicherung

Jeder der Jagdschein lost
Mindestdeckungssummen

Personen- und
Sachschaden, die der
Jager bei der befugten
Jagdaustibung einem
anderen zufugt
(Fremdschaden)

e Gesetzliche
Unfallversicherung

bei landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft

o Mitglied ist jeder

Revierinhaber
(Zwangsmitgliedschaft)

 Eilgenschaden des

Revierinhabers als
Korperschaden
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Rechtsvorschriften
Hochsitzbau

« Einwilligung des Grundeigentimers bel genutzten
Grundsticken

o Kanzeln nur in Holzbauweise
e An Landschaftsbild angepasst
« Darf flr Jagd notwendige Mal? nicht Uberschreiten

 In Naturschutzgebieten jagdliche Einrichtungen
nur in Holzbauwelise

* UVV bel Errichtung beachten
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Tlerschutzgesetz

 Niemand darf ohne verniinftigen Grund einem Tier Schmerzen, Leiden
oder Schaden zufiigen

o Ein Wirbeltier darf nur mit einem verninftigen Grund getttet werden
» Ein Wirbeltier darf grundsétzlich nur unter Betdubung getttet werden

e Toten darf nur, wer die erforderlichen Kenntnisse und Fahigkeiten
besitzt

« Das Amputieren von Koérperteilen ( Kupieren der Rute) ist verboten,
ausgenommen bei jagdlich zu fihrenden Hunden, sofern tierarztliche
Bedenken nicht entgegen stehen (Tierarzt unter Betdubung)
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Wildprethygiene

*Fleischhygienegesetz
*Fleischhygiene-Verordnung
*Gefllugelfleischhygienegesetz
*Gefllgelfleischhygiene Verordnung
|_ebensmittelgesetz
*Tierkorperbeseitigungsgesetz

Seit 01.01.2006 Neues EU-
Fleischhygienepaket

©by AJN Grarinthal
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D
Amtliche Fleischuntersuchung

e Bedenkliche Merkmale
vor oder nach dem Schuss

e Wildhandel
e VVerendetes Wild
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Trichinenuntersuchung

Wildschweine, Flchse, Dachse, Nutria,

Baren und andere fleischfressende Tiere, die
Trager von Trichinellen sein kdnnen, mussen
auf Trichinen untersucht werden, sofern das

Fleisch dem menschlichen Verzehr zugefuhrt
wird.

©by AJN Grafinthal



D
Rechtsvorschriften zu
Ausbringung von Futtermitteln

e Futterung
* Ablenkungsfutterung
 Kirrung
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Tollwutverordnung

* Nach amtlicher Feststellung Erklarung von Gebiet mit
Flache von 5000 km*km oder Radius von 40 km zum
gefahrdeten Bezirk mit Schildern:,, Tollwut! Gefahrdeter
Bezirk*

e Hunde und Katzen darfen grundsatzlich nicht mehr frei
laufen, es sei den wirksamer Impfschutz

« JAB hat verdachtigem Wild sofort nachzustellen es zu
erlegen und unschédlich zu beseitigen (Ausnahme
Untersuchungsmaterial)
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Sonstige Themen

>

e Jagernotweg

e Bundeswildschutzverordnung

* Anzeige- und Ablieferungspflicht
e Aussetzen von Tieren

e Tiergehege / Wildgehege
 Jagdhunde
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Jagernotweqg

Fehlt einem Jagdbezirk der Zugang Uber einen zum
allgemeinen Gebrauch bestimmten Weg oder kann ein
Jagdaustibender seinen Jagdbezirk nur tber einen
unzumutbaren Umweg erreichen, so kann er von den
Berechtigten der benachbarten Jagdbezirke verlangen, dass
diese das Betreten ihrer Jagdbezirke auch in
Jagdausristung dulden.

SchulRwaffen: Entladen

Langwaffen: Im Futteral oder gedffneter Verschluld
Hunde: an der Leine

Beizvogel: an der Langfessel
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Aussetzen von Tieren

e Aussetzen von Wild: Erlaubnis der OJB

« Sachliches Verbot: Bejagung der
ausgesetzten Wildart innerhalb eines Jahres

e Aussetzen von Schwarzwild und
Wildkaninchen ist verboten

o Aussetzen gebietsfremder Tiere
(Faunenverfalscher) ist nach SNG verboten
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D
Bundeswildschutzverordnung

* In Verkehrbringen von Wild (alle ganzjahrig
geschonten Arten durfen nicht verkauft werden)

 Halten von Greifen und Falken:

— Steinadler, Habicht, Wanderfalke dtrfen von den
heimischen Arten gehalten werden,

— Insgesamt nicht mehr als 2 Exemplare

— Aushorsten nur vom Habicht als Nestling oder Astling
(Genehmigung UJB, JAB)
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Wildgehege / Tiergehege

Wildgehege
Wildgehege sind nach
SJG verboten
Tiere im Wildgehege
sind herrenlos
Wildgehege diene der
Hege und Bejagung
von Wild

Tlergehege

e Halten von Tieren
wildlebender Arten In
einem Gehege zur
Fleischproduktion
oder ahnlichem

e Tiere haben einen
Eigentimer
(Haftung)
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Anzeige- u. Ablieferungspflicht

* Wer lebendes oder totes Wild, Abwurfstangen,
oder Eler von Federwild an sich nimmt, obwonhl er
hierzu nicht berechtigt ist, hat diese Sachen
unverzuglich abzuliefern oder von der
Besitzergreifung Mitteilung zu machen

o Zur unverzuglichen Anzeige sind auch die Fahrer
von Fahrzeugen verpflichtet, welche Schalenwild
an- oder Uberfahren
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Jagd In Naturschutzgebieten und
Kernzonen der Biosphare

« Jagdliche Einrichtungen nur in Holzbauweise
e Storungsarme Durchfiihrung der Jagd

« Bewegungsjagden als geeignete Form der Bejagung, Anzeigen beli
ONB

* Anlage und Unterhaltung von Wildasungsflachen bedtrfen der
Erlaubnis der ONB

 Befahren von Grundstlicken mit motorisierten Fahrzeugen abseits von
Wegen nur zum Hochsitzbau oder Wildbergung zugelassen
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